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Ergänzungsbaustein „Vertraulichkeitsklausel“ 
 
 
Die Parteien sind verpflichtet, über Tatsachen, Vorgänge und Umstände, Betriebs- und Ge-
schäftsgeheimnisse, die ihnen auf Basis der Vereinbarung anvertraut oder bekannt gewor-
den sind und über die Ergebnisse ihrer Tätigkeit, striktes Stillschweigen gegenüber Dritten zu 
bewahren. 
 
Die Parteien verpflichten auch ihre jeweiligen Mitarbeiter auf Einhaltung der vorangegange-
nen Regelungen. 
 
Die Verschwiegenheitsverpflichtung gilt auch für die Zeit nach Beendigung des Vertrages. 
 
 
 


